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leitnngen an die Hand zu gehen, empfehlen wlr den Vorstehern wald-
besitzender Korporationen nnd Gemeinden diese Anregnng angelegentlich

zur Veachtnng.
St. Gallen, den 2b. Jannar 1871.

Der Regiernngsrath: Tschudi.
Der Sekretär: S ch w a r z e n b a ch.

Maßregeln zum Schutz der Waldungen gegen
Znfektenschaden.

In einzelnen Waldungen des Kantons Bern zeigten sich die Borken-

käfer in so großer Zahl, daß sich die Forstpolizeibehörden veranlaßt ge-

sehen haben, beim Regiernngsrath auf Erlassung einer Ve r o r d n n n g

zum Schutz der Waldungen gegen I n s e kt e n s ch ad e n
anzutragen. Der Negiecungsrath hat die Sache an die Hand genommen
und folgende Verordnung erlassen:

§ 1-

Wenn in einer Gegend der Borkenkäfer auftritt, so können durch

Beschluß der Direktion der Domänen und Forsten alle diejenigen Ge-

ipeindebezirke unter besondern Forstschutz gestellt werden, deren Wal-
düngen unmittelbar oder mittelbar vom Borkenkäfer bedroht sind.

Der Beschluß der Direktion der Domänen nnd Forsten wird den

betreffenden Bezirks- nnd Gemeindebehörden schriftlich mitgetheilt nnd

im Amtsblatt nnd durch öffentlichen Anschlag in den betreffenden Ge-

meinden bekannt gemacht.

Z 2.

Für die unter besondern Forstschutz gestellten Gemeindebezirke gelten

folgende polizeiliche Bestimmungen:
1) Alles vom Borkenkäfer angegangene Holz ist zu fällen, zn entrinden

nnd die Rinde mit den darin befindlichen Insekten zu verbrennen.

2) Die Waldungen sind überhaupt von allem beschädigten, kränklichen
nnd absterbenden Nadelholz zu säubern nnd rein zu halten.

8) Vom 2V. Mai bis 1. Wintermonat darf sich kein Nadelholz in
Klaftern oder liegenden Stämmen weder innerhalb noch- außerhalb
der Waldungen (Holzvorräthe bei Hänsern, Sägewerken, Bau-
plätzen rc.) vorfinden, das nicht entrindet ist.

In Fällen, welche für den Wald keinen Jnsektenschaden be-
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fürchten lasse», kann der betreffende Kreisoberförster Ausnahiiien
von dieser Vorschrift gestatten.

4) Die Waldbesitzer sind bei eintretenden Beschädigungen durch den

Borkenkäfer gehalten, den bezüglichen Anordnungen der Forst-
Polizeibehörden nachzukommen.

s 3-

WiderHandlungen gegen die Bestimmungen des § 2 werden mit
einer Buße von 1—3 Franken per Stamm oder Klafter bis zum Maxi-
malbetrag von 200 Franken bestraft.

Der Nichter ist überdies befugt, auf Kosten der Fehlbaren die Voll-
ziehnng der nothwendigen Schutzmaßregeln durch die Forstpolizeibehörden
anzuordnen.

§ 4.

Die Bezirks- und Gemeindebehörden, sowie die Beamten und An-
gestellten der Forstpolizeiverwaltnng haben die Vollziehung und Hand-
habung dieser Verordnung streng zu überwachen.

Die Forstpolizeiverwaltung ist überdies; ermächtigt, in den bedrohten

Bezirken eigene sachkundige Aufseher anzustellen.

§ 5.

Diese Verordnung tritt auf den 15. Januar 1871 in Kraft und ist
in die Sammlung der Gesetze und Dekrete aufzunehmen.

Bern, 11. Januar 1871. Im Namen des Neg.-Nathes
Der Präsident: Weber; der Nathschreiber: I)r. Trächsel.

Gestützt auf diese Verordnung hat der Direktor der Domänen und
Forsten auf den Antrag der Kreisoberförster diejenigen Gemeinden, in
denen die Borkenkäfer in Besorgniß erregender Weise auftreten, unter
besondern Forstschutz gestellt, die erforderliche Anzahl Aufseher ernannt
und denselben folgende Instruktion gegeben:

s 1.

Die Aufseher haben in den unter besondern Forstschutz gestellten
Genieindebezirken sämmtliche Waldungen, sowie die Holzvorräthe in- und
außerhalb des Waldes zu überwachen. Sie haben zu diesen! Zwecke die

Waldungen fleißig zu begehen und auch den Sägewerken, Zimmerplätzen
und größern Holzvorräthen in den Ortschaften besondere Aufmerksamkeit

zu schenken.

§2-
Sie haben sorgfältig auf alle Zeichen von drohendem Insekten-

schaden zu achten und sind verpflichtet, den Waldbesitzern, den Gemeinde-



- 44 —

behörden und dein Kreisoberförster ungesäumt Meldung zu machen, so-

bald sie sich von dem Auftreten des Borkenkäfers in einem Walde über-
zeugt haben.

Ihre Aufmerksamkeit soll sich nicht allein auf die Borkenkäfer be-

schränken, sondern auf alle andern mehr oder weniger schädlichen Forst-
Insekten.

s 3.
Die Ausseher haben den Waldbesitzern und Gemeindebehörden keine

Befehle zu ertheilen, sie haben vielmehr denselben gegenüber in erster

Linie eine warnende, rathende und helfende Stellung.
Sie haben dieselben vor der drohendeil Gefahr zu warnen, ihnen

voil dem wirklichen Eintreten derselben Kenntniß zu geben, ihnen im
Weitern mitzutheilen, welche Anordnungen zur Beseitigung des Uebels

zu treffen sein möchten und ihnen endlich in der Ausführung so weit
möglich behülflich zu sein.

Sie haben die Waldbesitzer und Gemeindebehörden alls die Vor-
schriften des § 2 der Verordnnng vom 15. Januar 1871 aufmerksam

zu machen und mit aller Entschiedenheit auf deren Befolgung zu dringen.
Der Entrindung der Bäume habeil sie so viel als möglich beizn-

wohnen und nichts zu versäumen, um die Käfer und ihre Brut zu ver-
tilgen.

Z 4.
Die Aufseher, haben ihr Augenmerk auf die Schonung aller nütz-

lichen insekteuvertilgeuden Thiere zu richten, die Verfolgung von solchen

zu verhüten suchen und wo das nicht möglich ist, die Fehlbaren anzu-
zeigen.

Z5.
Sie haben auch die Waldungen in den nicht unter besondern Forst-

schütz gestellten Bezirken und Gemeinden ihres Hutbezirkes jährlich wenig-
siens zwei Mal, im Juni und September, zu begehen und darüber dem

Kreisoberförster Bericht zu erstatten.

§ 6.

Die Aufseher stehen mit dem Kreisoberförster durch ihre ordentlichen
und außerordentlichen mündlicheil und schriftlichen Berichte und durch die

demselben zu übermittelnden Anzeigen in Verbindung.
Ordentlicher Weise senden sie dem Kreisoberförster einen Bericht

über alle das Auftreten des Borkenkäfers betreffenden Wahrnehmungen
und Begebenheiten in den unter besondern Forstschutz gestellten Bezirken

Anfangs Juni und Anfangs Oktober ein.
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Der Inhalt dieser ordentlichen Berichte ist nach Einwohnergemeinden

getrennt abzufassen.

Außerordentliche Berichte sind bei besonders starkein Auftreten des

Borkenkäfers an einem Orte oder bei Pflichtvernachlässigun g oder Wider-
setzlichkeit von Gemeindsbehörden oder Privaten einzureichen, überhaupt

wenn es der Ausseher für zweckmäßig erachtet und Weisungen bedarf.

§ 7.

Die Aufseher haben die Anzeigen betreffend Nichtbeachtung oder

WiderHandlungen gegen Z 2 der Verordnung vom 15. Januar 1ö71

dem Kreisoberförster einzureichen, und es ist ihnen strenge untersagt,
solche Anzeigen direkt an die Negierungsstatthalter- oder Nichterämter

zu überweisen.

§ 8.

Neben der fleißigen Begehung aller ihrer Aufsicht unterstellten Be-

zirke und der sorgfältigen Beobachtung der angegriffenen Bestände er-

wachsen den Aufsehern zu den verschiedenen Jahreszeiten auch verschiedene

besondere Aufgaben.

Im Winter haben sie namentlich darauf zu sehen:

1) Daß die Waldungen von allem beschädigten, kränklichen und ab-

sterbenden Nadelholz gesäubert und rein gehalten werden;
2) daß das vom Borkenkäfer angegangene Holz gefällt und die Rinde

sofort mit den darin befindlichen Insekten verbrannt werde;
3) daß in Beständen, die vom Borkenkäfer angegriffen oder von dem-

selben bedroht find, Fangbäume gelegt werden. Die Aufseher
haben dem Kreisoberförster über das Legen von Fangbäumen
Anträge zu stellen und sich mit demselben über die geeigneten

Stellen, die Zahl, die passenden Zeitpunkte und die eigentliche Aus-

Wrung in's Einverständniß zu setzen.

Im Frühjahr ist mit den Fällungen der später beobachteten

Käfertannen und mit der Vertilgung der Insekten fortzufahren. Die
Aufseher haben im Fernern dafür zu sorgen, daß auch das von den

Winterfällungen herrührende gesunde Nadelholz vor dem 2V. Mai ent-

rindet wird.
Zur Zeit des Fluges und der Brutsetzung, Anfangs bis Mitte Mai,

haben die Aufseher der Waldungen mit der größten Sorgfalt zu beachten

und jede auffallende Erscheinung im Verhalten des Borkenkäfers, sowie

jede Ausbreitung desselben auf neue Bestände an den Kreisoberförster
einzuberichten.
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Im Sommer, und zwar schon vom 20. Mai an, ist eine erste

allgemeine Inspektion aller Waldungen und Holzablagerungsplätze vor-
zunehmen und wenn sich irgendwo unentrindetes Nadelholz in Klaftern
oder liegenden Stämmen findet, so ist darüber Anzcige einzureichen.

Im Laufe des Sommers ist eine zweite solche Inspektion vorzunehmen.
Sollten die Angriffe des Käfers auch Sommerfällungen nothwendig

machen, so sind dieselben, wenn möglich, vor Johanni auszuführen, wo
das Insekt sich noch im Larvenzustaud in der Rinde befindet;

auch bei diesen Fällungen sind die Stämme zu entrinden, dagegen

ist es nicht nothwendig (insofern sich neben Larven nicht auch Käfer un-
ter der Rinde befinden), die letztere zu verbrennen.

Bei Fällungen nach Johanni ist zur Vertilgung der Brut die Rinde

zu verbrenueir.
Sollte die Witterung im Frühling und Sommer der Entwicklung

des Insektes besonders günstig sein und einen zweiten Flug voraussehen

lassei?, so können in? Juni und in? Laufe des Sommers neuerdings
Faugbäume nach Weisung des Kreisoberförster gelegt iverden.

In? Herbst ist die strenge Kontrolle betreffend Fällung, Entrin-
dung und Zerstörung des Insektes fortzusetzen, der allfüllige Käferflug
genau zu beobachte!? und die nöthigen Vorkehrungen zu treffen für die

Durchforstungen nnd Winterfällungen.
Bern, den 17. Februar 1871.

Der Direktor der Domänen und Forsten:
Webe r.

Die Kreisoberförster wurden überdies angewiesen, die Aufseher mit
ihre>? Obliegenheiten genau bekannt zi? machen und in Verbindung mit
den Negierungsstatthaltern öffentliche Versammlungen zu veranstalten,

zu denen besonders die Gemeindsbeamten einzuladen sind. In diesen

Versammlungen soll alles dasjenige zur Besprechung und Erörterung
gebracht werden, was auf die Lebensweise des Borkenkäfers und dessei?

erfolgreiche Bekämpfung Bezug hat. Den Aufsehern, Gemeindsbeamten

und Waldeigenthümern wurde eil? Auszug aus Faukhausers Leitfaden

für die Bannwarte, die Lebensweise des Borkenkäfers enthaltend, zu-

gestellt.
Bei so umfassenden und zweckentsprechende!? Maßregel!? wird es

wohl möglich seil?, dem drohenden Uebel vorzubeugen.
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